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FERIALJOBS:  Was Kinder in den Ferien verdienen dürfen 
 
Wenn studierende Kinder für die Ferien einen lukrativen Ferialjob finden, so ist das 
sowohl für die Kinder als auch für die Eltern erfreulich. Für die Eltern kann ein 
Ferialjob allerdings auch zu empfindlichen finanziellen Einbußen führen. 
 
Die gute Nachricht vorweg: Kinder unter 18 Jahren können ganzjährig beliebig 
viel verdienen, ohne dass Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag gefährdet sind. 
Aufpassen muss man aber bei Kindern ab 18 Jahren: Um in diesem Fall die 
Familienbeihilfe und den Kinderabsetzbetrag nicht zu verlieren, darf das nach 
Tarif zu versteuernde Jahreseinkommen des Kindes (nach Abzug von 
Sozialversicherungsbeiträgen, Werbungskosten, Sonderausgaben und 
außergewöhnlichen Belastungen) 10.000 € nicht überschreiten, unabhängig davon, ob 
es in den Ferien oder außerhalb der Ferien erzielt wird. Umgerechnet auf Brutto-
Gehaltseinkünfte darf ein Kind daher insgesamt bis zu brutto rd 12.439 € pro Jahr 
(Bruttogehalt ohne Sonderzahlungen unter Berücksichtigung von SV-Beiträgen bzw 
Werbungskosten- und Sonderausgabenpauschale) bzw einschließlich der 
Sonderzahlungen brutto rd 14.512 € pro Jahr verdienen, ohne dass die Eltern um 
die Familienbeihilfe und den Kinderabsetzbetrag bangen müssen.  
 
Zu den für den Bezug der Familienbeihilfe und des Kinderabsetzbetrages 
„schädlichen" Einkünften zählen nicht nur Einkünfte aus einer aktiven Tätigkeit 
(Lohn- oder Gehaltsbezüge, Einkünfte aus einer selbständigen oder gewerblichen 
Tätigkeit), sondern sämtliche der Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte 
(daher beispielsweise auch Vermietungs- oder sonstige Einkünfte). 
Lehrlingsentschädigungen, Waisenpensionen sowie einkommensteuerfreie Bezüge und 
endbesteuerte Einkünfte bleiben außer Ansatz. 
 
Folgende Besonderheiten sind noch zu beachten: 
- Ein zu versteuerndes Einkommen, das in Zeiträumen erzielt wird, für die kein 

Anspruch auf Familienbeihilfe besteht (zB bei vorübergehender Einstellung der 
Familienbeihilfe, weil die vorgesehene Studienzeit in einem Studienabschnitt 
abgelaufen ist), ist in die Berechnung des Grenzbetrages nicht einzubeziehen.  

- Die Familienbeihilfe und der Kinderabsetzbetrag fallen übrigens nicht automatisch 
weg, sondern natürlich erst dann, wenn die Eltern den zu hohen Verdienst ihres 



 

 

Sprösslings pflichtgemäß dem Finanzamt melden. Wer eine solche Meldung 
unterlässt, riskiert zusätzlich zur Rückforderung der Familienbeihilfe und des 
Kinderabsetzbetrages auch eine Finanzstrafe!  

 
Aus der Sicht des Kindes selbst ist Folgendes zu beachten: 
- Bis zu einem monatlichen Bruttobezug von 376,26 € (Wert 2012) fallen wegen 

geringfügiger Beschäftigung keine Dienstnehmer-Sozialversicherungsbeiträge an. 
Liegt der Monatsbezug über dieser Grenze, werden dem Kind die vollen SV-
Beiträge abgezogen.  

- Bei Ferialjobs in Form von Werkverträgen oder freien Dienstverträgen, bei 
denen vom Auftraggeber kein Lohnsteuerabzug vorgenommen wird, muss ab einem 
Jahreseinkommen (Bruttoeinnahmen abzüglich der mit der Tätigkeit 
verbundenen Ausgaben) von 11.000 € für das betreffende Jahr eine 
Einkommensteuererklärung abgegeben werden. Eine Ferialbeschäftigung im 
Werkvertrag bzw freien Dienstvertrag unterliegt grundsätzlich auch der Umsatzsteuer 
(im Regelfall 20%). Umsatzsteuerpflicht besteht jedoch erst ab einem 
Jahresumsatz (= Bruttoeinnahmen inklusive 20% Umsatzsteuer) von mehr als 
36.000 € (bis dahin gilt die unechte Steuerbefreiung für Kleinunternehmer). Eine 
Umsatzsteuererklärung muss ebenfalls erst ab Umsätzen von 30.000 € netto 
abgegeben werden.  

 

Die neue Immobilenbesteuerung - Umsatzsteuer 

Über die neue Immobilienbesteuerung wurde auf Basis der Regierungsvorlage bereits ausführlich in 
der letzten Ausgabe der KlientenInfo berichtet. Auf Grund eines Abänderungsantrages wurden bei 
der Beschlussfassung im Nationalrat die Inkrafttretensbestimmung für die Einschränkungen 
der Option zur Umsatzsteuerpflicht bei Geschäftsraummieten um fünf Monate auf den 
1.9.2012 hinausgeschoben. 

Vermieter können bekanntlich in Zukunft nur dann zur Umsatzsteuerpflicht bei der Vermietung 
und Verpachtung von Grundstücken (insbesondere Geschäftsraummiete) optieren, um damit 
in den Genuss des Vorsteuerabzugs zu kommen, wenn der Mieter das Grundstück oder einen 
baulich abgeschlossenen selbständigen Teil des Grundstücks (zB ein einzelnes Geschoss) nahezu 
ausschließlich für Umsätze verwendet, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen. Eine 
nahezu ausschließliche Verwendung ist anzunehmen, wenn die auf den Mietzins für das 
Grundstück bzw den Grundstücksteil entfallende Umsatzsteuer höchsten zu 5% vom 
Vorsteuerabzug ausgeschlossen wäre. 

Die Neuregelung ist in der endgültigen Fassung erst auf Miet- und Pachtverhältnisse 
anzuwenden, die nach dem 31.8.2012 beginnen (maßgeblich ist die tatsächliche 
Innutzungsnahme). Überdies sind jene Fälle von der Neuregelung ausgenommen, in denen der 
Vermieter (Verpächter) das Gebäude selbst errichtet (also das Bauherrenrisiko trägt) und mit 
der Errichtung bereits vor dem 1.9.2012 begonnen wurde. Als Beginn der Errichtung gilt jener 
Zeitpunkt, in dem bei vorliegender Baubewilligung mit der Bauausführung tatsächlich begonnen 
wird, also tatsächlich handwerkliche Baumaßnahmen erfolgen. Die Erteilung des Bauauftrages an 
den Bauunternehmer kann – entgegen den Erläuterungen zur Regierungsvorlage – nunmehr noch 
nicht als Beginn der Errichtung gewertet werden. 

Wird im Falle der Selbsterrichtung des Gebäudes mit der tatsächlichen Bauausführung vor 
dem 1.9.2012 begonnen, kommt auch bei einem zukünftigen Mieterwechsel weiterhin die alte 
Rechtslage (dh Möglichkeit zur Option auf Umsatzsteuerpflicht unabhängig von der 
Vorsteuerberechtigung des Mieters) zur Anwendung. Anders ist jedoch der Fall, wenn der 



 

 

Vermieter das Gebäude nicht selbst errichtet sondern erworben hat. Hat der Vermieter das 
Gebäude gekauft, ist er bei jeder Neuvermietung ab dem 1. September 2012 von der 
Optionsmöglichkeit zur Umsatzsteuerpflicht ausgeschlossen, wenn der Mieter das Mietobjekt 
nicht nahezu ausschließlich für Umsätze verwendet, die zum Vorsteuerabzug berechtigen. 

Vom BMF wurden in der Zwischenzeit zwei Informationen betreffend „private 
Grundstücksveräußerungen nach dem 1. Stabilitätsgesetz 2012“ und „zu den umsatzsteuerlichen 
Änderungen durch das 1. Stabilitätsgesetz 2012“ veröffentlicht.  

Splitter 
 
• Pauschalierungs-VO für Gastwirte gesetzeswidrig 
Der Verfassungsgerichtshof hat die seit dem Jahr 2000 in Kraft befindliche 
Gaststättenpauschalierungs-Verordnung als gesetzeswidrig aufgehoben. Der VfGH 
kam im Zuge seiner Verordnungsprüfung zum Ergebnis, dass die Pauschalierung in 
vielen Fällen eine Steuerbemessungsgrundlage ergeben hat, die nicht den tatsächlichen 
wirtschaftlichen Verhältnissen der pauschalierten Betriebe entsprochen hat. Die 
Aufhebung tritt mit Ablauf des 31.12.2012 in Kraft. Es gilt abzuwarten, ob der 
Verordnungs- oder Gesetzgeber auf die gegenständliche Aufhebung reagieren oder ob 
die Gaststättenpauschalierungs-VO ersatzlos auslaufen wird. 
 
• Umsatzsteuer – Vorsteuerrückerstattung rechtzeitig bis 30.6.2012 bzw 

30.9.2012 
 
� Vorsteuervergütung für Drittlandsunternehmer bis 30. 6. 2012 
 
Ausländische Unternehmer, die ihren Sitz außerhalb der EU haben, können noch bis 
30.6. 2012 einen Antrag auf Rückerstattung österreichischer Vorsteuern 2011 
stellen. Der Antrag muss beim Finanzamt Graz-Stadt eingebracht werden (Formular 
U5 und Fragebogen Verf 18). Belege über die entrichtete Einfuhrumsatzsteuer und 
sämtliche Rechnungen sind im Original dem Antrag beizulegen. Auch im 
umgekehrten Fall, nämlich für Vorsteuervergütungen im Drittland (zB Kroatien, 
Schweiz, Norwegen), endet am 30.6.2012 die Frist für Vergütungsanträge. 
 
� Vorsteuervergütung in EU-Mitgliedsstaaten bis 30.9.2012 
 
Österreichische Unternehmer, die Vorsteuern des Jahres 2011 in den EU-
Mitgliedstaaten geltend machen wollen, haben bis 30.9.2012 Zeit, ihre Anträge 
elektronisch über FinanzOnline einzureichen. Bedingt durch das elektronische 
Verfahren entfällt generell die Vorlage der Originalbelege (auch keine Kopien), 
außer der Erstattungsmitgliedstaat fordert diese gesondert an. Unterjährig gestellte 
Anträge müssen rückerstattbare Vorsteuern von zumindest 400 € umfassen. Bezieht 
sich ein Antrag auf ein ganzes Kalenderjahr bzw auf den letzten Zeitraum eines 
Kalenderjahres, so müssen die Erstattungsbeträge zumindest 50 € betragen.  
 
TIPP: Bevor ein Vergütungsantrag gestellt wird, sollten sie prüfen, ob auch die 
Voraussetzungen dafür erfüllt sind. So werden nur Vorsteuern erstattet, die im 
jeweiligen EU-Land auch zum Vorsteuerabzug berechtigen (zB Treibstoff für PKW, 



 

 

Hotelübernachtung und Restaurant sind in vielen EU-Ländern vom Vorsteuerabzug 
ausgeschlossen). Bei Reverse-Charge-Leistungen (zB zugekaufte Leistung mit 
Steuerschuld in Deutschland) sind für diesen Zeitraum die Vorsteuerbeträge nicht im 
Vergütungsverfahren, sondern im Veranlagungsverfahren zu beantragen. 
 

Termine 
 
30.6.2012: 
• Frist für Antrag auf Erstattung von Vorsteuern 2011 im Drittland bzw für 

Drittlandsunternehmer in Österreich endet am 30.6.2012 (siehe oben Punkt 8.). 
 
30.9.2012: 
• Die Möglichkeit der Erstattung von Vorsteuern 2011 in EU-Mitgliedsländern via 

FinanzOnline endet am 30.9.2012 (siehe oben Punkt 8.). 
 
• Einreichung der Jahresabschlüsse von Kapitalgesellschaften beim Firmenbuch 
Zur Erinnerung: Grundsätzlich sind die Jahresabschlüsse von Kapitalgesellschaften 
innerhalb von 9 Monaten nach dem Bilanzstichtag durch Einreichung in 
elektronischer Form beim Firmenbuch offen zu legen. Für Kapitalgesellschaften 
mit Bilanzstichtag 31.12.2011 endet die Offenlegungspflicht daher am 30.9.2012. 
Wird die Verpflichtung zur Einreichung nicht fristgerecht erfüllt, droht eine 
automatische Zwangsstrafe von mindestens 700 €, die jedem Geschäftsführer und 
auch der Gesellschaft selbst vorgeschrieben und auch mehrmals verhängt werden 
kann. Im Falle der mehrmaligen Verhängung können die Zwangsstrafen bei 
mittelgroßen Kapitalgesellschaften bis zum Dreifachen, bei großen Gesellschaften 
sogar bis zum Sechsfachen angehoben werden.  
 
Die Eingabegebühr beträgt bei elektronischer Einreichung für eine GmbH 30 € 
und für eine AG 138 €, die Eintragungsgebühr beträgt 19 €. Insgesamt betragen 
damit die Gebühren für einen elektronisch übermittelten Jahresabschluss bei einer 
GmbH 49 € und bei einer AG 157 €. Die Eintragungsgebühr von 19 € entfällt bei 
freiwilliger elektronischer Einreichung durch Kleinst-Kapitalgesellschaften 
(Umsatzerlöse in den zwölf Monaten vor dem Abschlussstichtag 70.000 € nicht 
überschritten), wenn die Einreichung innerhalb von 6 Monaten nach dem 
Bilanzstichtag erfolgt. Bei Einreichung in Papierform wird zusätzlich ein Zuschlag 
von 16 € vorgeschrieben. 
 

 
 
 
 

Achtung: 
Wir haben unser Postfach aufgelassen! Post bitte an: Am Stadtplatz, 5760 

Saalfelden! Danke! 


